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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Antoniusschule und an der Schu-
le am Rosenhügel zum Schuljahr 2003/2004 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
An den beiden o. g. Grundschulen ist zum Schuljahr 2003/2004 der Start eines Angebots 
Offene Ganztags-Betreuungs-Schule vorgesehen, und zwar mit je einer Gruppe von 25 
Kindern. Die entsprechenden Förderanträge zum Landesprogramm sind gestellt.  
 
Insgesamt und zum Sachstand und zur Perspektive folgende Hinweise: 
 
� Konzeption 
 

Die grundsätzliche Konzeptvorstellung ergibt sich aus dem beigefügten Papier 
„Konzeption“. Dazu gehört auch eine inhaltliche Darstellung zum konkreten Ta-
gesangebot/Wochenplan. 
 
 

� Raumfrage 
 

Für eine angemessene Ganztagsbetreuung braucht jede der beiden Schule einen 
gesonderten Gruppen-/Aufenthaltsraum. Dazu sollen 2 geeignete Flurberei-
che/Lichthöfe umgebaut und ausgestattet werden. Ein entsprechender Förderan-
trag zum Bundes-Investitionsprogramm ist gestellt (106.000 € Kosten, 90% Förde-
rung).  
 

� Personalfrage 
 

Das Gelingen des Ganztagsschul-Angebots in der Pilotphase hängt davon ab, 
dass eine feste Personalkapazität zur Verfügung steht für Organisation, Koordinie-
rung, Grundbetreuung, Begleitung und als Vermittler und Ansprechpartner. Dies 
soll durch 2 Erzieherinnen (jeweils 19,25 Wochenstunden) sichergestellt werden. 
Die Planstelle ist im Stellenplan vorhanden. Alle anderen Personalbedarfe werden 
über geringfügige Beschäftigung, freie Mitarbeits-Verhältnisse, Übungsleiterentgel-
te oder Ehrenamtlichkeit abgedeckt. 



- 2 - 
 
 

� Elternbeitrag 
 

Das Landesprogramm sieht eine finanzielle Elternbeteiligung vor, und zwar bis zu 
100 € pro Kind monatlich. Die Kommunen sollen dabei eine soziale Staffelung und 
eine Geschwisterkinder-Ermäßigung vornehmen.  
 
In diesem Sinne haben sich manche Kommunen für ein Elternbeitrags-System 
analog der Hortregelung (GTK) entschieden. Aus Sicht der Verwaltung ist diese 
Lösung nachteilig, weil mit erheblichem Verwaltungsaufwand (Einzelfallprüfungen) 
verbunden. Vorgeschlagen wird daher ein pauschalierter Beitrag, nämlich 440 € 
pro Kind und Jahr (36,66 € monatlich plus Verpflegungskosten-Beitrag), mit Er-
mäßigungen für Geschwisterkinder und Beitragsfreiheit für Inhaber der Gladbeck –
Card. 
 
Vgl. insgesamt dazu die beigefügte Vorläufige Benutzungs- und Entgeltregelung.  
 
 

� Kosten-/Finanzierungsplan 
 

Siehe dazu die beigefügte Modellrechnung. Danach verbleibt bei der Stadt Glad-
beck  ein ungedeckter Eigenanteil von mindestens 25.000 € pro Schuljahr. 
 
 

� Lage in NRW 
 

Lt. Pressemitteilung des Landes haben 74 Städte für 240 Grundschulen eine Be-
teiligung an dem Landesprogramm „Offene Ganztagsschule“ beantragt.  
 
Einen differenzierten Überblick über Haltung, Planungen, Vorhaben, Einzelrege-
lungen der Städte des Städtetags gibt die beigefügte Städtetags-Drucksache vom 
20.05.2003. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
� Keine 
 
�   Folgende (siehe Vorlagetext) 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter 
 

   Unterhaltungs- und 
Betriebskosten 

  

    Finanzierungskosten   
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Beschlussentwurf: 
 
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Der Einrichtung einer Offenen 
Ganztagsschule an der Antoniusschule und an der Schule am Rosenhügel zum Schuljahr 
2003/2004 wird zugestimmt. Für die Erhebung von Elternbeiträgen wird die „Vorläufige 
Benutzungs- und Entgeltordnung“ zugrunde gelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 Erster Beigeordneter 

Dr. Andriske 
 
 
 
 

 
 
 
In der Sitzung des 
� Schulausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


